
Bankverbindungen 
Kreissparkasse Köln 
VR-Bank Rhein-Sieg eG 
Postbank Köln  
Steyler Bank GmbH 

 
IBAN DE11 3705 0299 0033 0016 52 Swift BIC: COKSDE33XXX 
IBAN DE53 3706 9520 5000 4590 13 Swift BIC: GENODED1RST 
IBAN DE39 3701 0050 0023 1085 03 Swift BIC: PBNKDEFF370 
IBAN DE14 3862 1500 0000 0119 49 Swift BIC: GENODED1STB 

Öffentliche Verkehrsmittel 
Haltestelle: Sankt Augustin Zentrum/Hochschule 
Bonn-Rhein-Sieg 
Straßenbahn: 66, 67 
Busse: 508, 517, 518, 529, 535, 540, 599 

 

 
  

Der Bürgermeister 

 

 
 
Postanschrift: Stadtverwaltung  53754 Sankt Augustin 
 

An die 
Fraktionen und Fraktionslosen 
im Rat der Stadt Sankt Augustin 
 
im Hause 
(per E-Mail) 
 

Dienststelle 

Bürgermeister- Ratsbüro 
Markt 1 

Auskunft erteilt: 

Herr v. Borzyskowski 
Zimmer: 

403 

Telefon (0 22 41)  243-0  Durchwahl: 394 

Telefax  (0 22 41)  243-430  Durchwahl: 77394 

E-Mail-Adresse: luca.vonborzyskowski@sankt-augustin.de 

Internet-Adresse: http://www.sankt-augustin.de 

Besuchszeiten 

Rathaus 

montags bis freitags: 
8.30 Uhr - 12.00 Uhr,  
montags: 
14.00 Uhr - 18.00 Uhr 

Bürgerservice 

montags bis freitags:  
7.30 Uhr - 12.00 Uhr, 
montags und donnerstags: 
14.00 Uhr – 18.00 Uhr 

 

Ihr Schreiben vom Ihr Zeichen Mein Zeichen Datum 

            BRB-vB      30.03.2022 

 
Nutzung der (Rad-) Wanderwege für Radrennen 
 
Anfrage ohne Ausschuss Aufbruch!, Ds.-Nr.: 22/0133 
 
Sehr geehrter Damen und Herren, 
 
hiermit beantworte ich die o.a. Anfrage wie folgt: 
 
Frage 1:  
War die organisierte Wettfahrt der Stadtverwaltung als Straßenverkehrsbehörde überhaupt 
bekannt? 
 
Frage 2: 
Da im Streckenverlauf vielbefahrene Straßen - z.B. L 143 - zu queren waren: War die Veran-
staltung polizeilich angemeldet bzw. Hätte sie polizeilich angemeldet werden müssen, und 
hätte eine Genehmigung dafür eingeholt werden müssen? 
 
Frage 3: 
Ggf.: Welche Auflagen wurden dem Veranstalter gemacht (Streckenposten, Sicherung von 
Straßenquerungen, Beschilderung, …) bzw. hätten dann gemacht werden müssen? 
 
Antwort: 
Erlaubnisbehörde gem. § 29 Abs. 2 StVO für die Fahrt war die Stadt Bonn, da Start und Ziel 
im Bonner Stadtgebiet lag. Im Zuge des nach StVO erforderlichen Erlaubnisverfahrens wur-
de wegen der Betroffenheit mehrerer Kommunen des Rhein-Sieg-Kreises das dortige Stra-
ßenverkehrsamt seitens der Stadt Bonn angehört. Die örtliche Straßenverkehrsbehörde wur-
de über das Straßenverkehrsamt des Rhein-Sieg-Kreises angehört. Im Rahmen der Anhö-
rung wurde die Veranstaltung nicht als Radrennen sondern als "Radtouristikfahrt" angege-
ben, bei der nur Wald- und Feldwege befahren werden sollen. Vor diesem Hintergrund wur-
den im Rahmen der Anhörung keine Bedenken geäußert bzw. die Aufnahme von Auflagen in 
die Erlaubnis nicht verlangt. 
 
Über die erteilte Erlaubnis der Stadt Bonn hat die Verwaltung keine Kenntnis/Information 
erhalten. Auch der Polizei lag eine Erlaubnis seitens der Stadt Bonn nicht vor. 
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Die Stadt Bonn wurde bereits gebeten, dies bei künftigen Veranstaltungen, die sich auch auf 
das Stadtgebiet Sankt Augustin erstrecken, zu beachten. 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
Dr. Max Leitterstorf 
Bürgermeister 


